
!' '1 

Oberprifen~of 

3m 9lamen bes 1)eutf d)en moltes! 

VerkUndet 
&Il a. ilai 1 942 

Qroth. 
Protokolltuhrer. 

f 
, In der Prisens&cne 

betreffend 
das Waltangmuttersch1tt • Sol g 11m t • 

1006 11 

,hat der Oberprisenhot auf Grund der mUnd11chen Verhandlung 
vom 8. Ma1 194,2 ~ter .1 tw1rkur16 

1. des Präsidenten ~r. Krieße 
2. des Pr1senr1chters Klostarmann 
3. des Prisenr1Qhters ~r, Kraske 
4. des Pr1senrichters ~izeadmiral Pteifter 
5. des ~risenrichters Wol~t 

auf die Berutuns der Reederei ~S. Odd (AIS. 'bor ~ahl) 
in SandetJord (Horwesen) tUr Recht erkannt: 

Die 2erutung gesen das Urteil des Pr1senhots Ramburg 
vom 23. Oktober 1941 wird zurUckgew1esen. 
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I. Zu den Sohiften der norweg1scben Handelsflotte, 
die sich zur Zeit der Besetzung Korwegens durch die deut­
achen ~ruppen nicht 1n den norwegischen Re1matgewässern 
befanden, gehörten auch die Waltang~utterschlfte ·Solg1 
und ·Pelagos· sow1e die Walfangboote "Star .IV-, "Star U' 
~tar ALL·, "Star ~ll· und ·Star 41111". Alle diese 
le titehen im ~igentum von Reedereien, die 1m besetzten 
~orwegen 1hren Sitz haben. Sie sind aber nach der Beset­
zung Liorwegens, wie auch ande're dahin nicht zurUckgekehrte 
~eile der norwegischen Handelsflotte, von einem unter 
der j'1rmB. ·!he ~orwegian Sbipp1llß A frade Mission" 1n Lon­

don gegrUndeten Unternehmen zur Bere~derung Ubernommen 
worden. won diesem Unternehmen wurden a1e auf Walfang in 
die ~tB.rktis gesandt, wobei der Lumpter ·Solglimt· als 
Ol\ransport lsch1tt und der lJampter "Pela80s· als Kocherei 
d1ente. Sämtliche Schitfe !Uhrten die norwegische ~lagBe. 
Sie wurden sm 14. Januar 1941 1n der Antarkt1s von deut­
schen Seestreitkräften aufgebrach\ und später in einen 
Hafen des deutschen )jlachtbere1cbs eingebracht. Der Dampfer 
·Solgl1mt~ hatte 10200 to Walöl und 2000 to Bunkeröl, deI 
Dampfer ·Pelagos· 10600 to ialöl an ßord. Unter den 
Schiffspapieren des Dampfers ·Solglimt" wurde ein am 20. 
August 1940 ,von dem britischen Schiffahrtsminister aus­
gestellter sogenannter Sh1p warrant (Schiffspaß) vorget~­
den. 

Uber die Schiffe and 1hre Ladungen sind prisenger1ch 
liehe Verfahren eingeleitet worden. 

Das vorliegende Verfuhren betrifft aen .lJllmpfer 
·Solglimt-. Durch ßeschluß vom 18.April 1941 hat der Pri­

senhof Hamburg dem dortigen Reichskomm1ssar nach Art.68 
Abs.1 und 3 der Prisengerichtsordnung ~PGO) die Verwen­
dung des Schiffes und seiner Ges8mtladung gestattet. 

In dem Verfahren erster Instanz hat sich uls 

, 
~~ ~~. 
{' 
f 
~a:i. 
t, 
f;: 

; 
.> 

~. 
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Beteiligte nur die ilgentUmerin des Schiffes, die Firma 

~S.Odd ,AIS. ~hor DahlJ in Sandefjord, gemeldet. Sie hat 
beantragt, das Sohiff freizugeben; sie hat weiter Entschä­
digungsansprUche gestellt und auch verlungt, daß de~ Beich 
die Verpfliohtung aUferlegt werde, ihr die notwendigen 
Kosten zu ersetzen. Zur Begründung ihrer Anträge hat sie 
vorgetrugen: Das Wultangmutterschift ·Solglimt- sei kein 
feindliches Schifr. ~s hätte daher nur aufgebracht werden 
dürfen, wenn es Banngut an bord gehabt hätte. Walöl sel 
Jedoch kein Banngut. Prisenrechtliche Maßnahmen seien 
also nicht zulässig gewesen. 

Der Relchskommissar bei dem Prisenhof Hamburg, der 
diesen Ausführungen entgegengetreten ist, hat beantragt, 
das aufgebrachte Schi~f und seine Ladung zu Gunsten des 
Heichs einzuziehen und die Anträge der Schiffseignerin 
zurückzuweisen • 

Der Prisenhof Hamburg hat durch Urteil vom 23.0ktocer 
1941 entsprechend dem Antrag des Reichskommissars erkannt, 
weil, wie das Gericht näher darlegt, das Waltangmutterschitf 
·Solglimt- ein feindliches Schiff sei und auch seine Ladung 
als feindlich behandelt werden mUs se. 

Qegen dieses Urteil hat die EigentUmerin des Schiffes 
-

Berufung eingelegt, soweit ihr Antrug auf Ire1gabe zurück-
gewiesen und auf ~1nziehung des Schiffes erkannt worden 
1st. Sie beant,agt, das Urteil des Prlsenhofs hamburg auf­
zuheLen und wiederholt im übrigen unter ßezugn~hme auf ihr 
\I orbrill8en in der ers ten Ins tunz die dort ges tell ten 'An.­

träge. I 

Der ae1chsko~aissar bei dem,Oberprisenhof beantragt, 
die tie~utung zurUckzuweisen. Die ~lnziehung des ~ampters 
-Solglimt- sel schon nach Art. 40 der Prisenordnung (PO) 
gereChtfertigt, weil er sich unter den Befehl und unt~ 

die KOAtrolltl ~~lH;I~1nd).~~:--_i.i...:.'6.:::6..::.l_e_cu.ng----=::.-.::6::..:e~s_t...:.d.::.l_l_t_un~Q. 

dQ4urcb te1ndaallge ~nterstUtzung 1m Sinne des Art.3B 
.~------- =-----
Zifi.' PO begangen hube. Wie sich aus den Aintragungen 

-1a. 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



- 4 -

in die Schittspapiere ergebe, sei das Schiff von der nach 
~ng~and geflUchteten ebemalii~n k~ni,lioh norwegischen Re­
gierung requiriert worden. ~s habe sich dann der ~orwegian 
~pplng ~ 2rade Mission zur VerfUgung gestellt. Dieses Un­
ternehmen setae sich nach AUssage des Kapitlna der ·Solglimt" 
aus kitglledern der norwegischen ~lUchtlingsregierung sowie 
einigen Direktoren und ßesitser.a v.r~chiedener norwegischer 
SCh1tfahrtsgesellschaften zusammen und arbeite ausschließ­
lich im Interesse der Feindmächte und unter der Kontrolle 
der britischen Regierung. iUr das Schift sei öberdiea von 
dem britischen Schlf~abrtsminllter nm 20. August 1940 ein 
Sh1p warran~ ausgestellt worden, der den Zweok habe, dem 
Dampfer Jede mögllche ~rleichterung innerhalb des briti­
schen Machtbereichs zu gewähren. 

Diese AusfUhrungen dea Relcbskomm188&ra haben dem Ober­
prlaenbof Veranlassung gegeben, vom Auswärtigen Amt Unterla­
gen Uber die Bedeutung der Shlp warrants zu erfordern. Das 
Auswärtige Amt hat daraufhin elne deutsche UOersetzung des 
britischen Formulars der zur Erlansung eines Ship warrant 
abzugebenden Verpfliohtungserklärung und einen Auszug aus 
elner von dem britischen Schiffahrtsmlnlster bei ~infUhrung 
des Ship-warrant-Systems vor dem Rouse of Commona sm 30. 
Juli 1940 gehaltenen Rede mitgeteilt. Außerdem hat der Ober­
prisenhof eine deutsche Ober8etzuns der von der ehemaligen 
kö~iglich norwegischen.Begier~ unter dem 18.Mai 1940 erlas­
senen -Frov18orischen Regelung betreffend die Requirierung 
yon Schiffen und 5chiffDaukontrakten- besohafft. Abschriften 
d1eser Unterlagen sind dem Reiohakomm1~~ar und der BerufUAgs­
tubrerin Ubersandt worden. 

Zu den AustUhrungen des Reichako~issars und dem Inhalt 
der vorbezeichneten Unterlagen hat die EerufungsfUhrerin wie 
folgt Stellung genommen' 

Es ktinne keine Erklärung zu der B~~auptung dea Re1chskome 

miss&rs abgegeben werden, daß der Dampfer ·Solglimt- 8icb 
der ~orweglan Sbipping ~ ~rade ~ssion zur VerfUgung gestellt 

bab l , 
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habe. Jedentalls sei dies ohne Wissen und ohne 
rufungstUhrerin geschehen. 

des Bund<'urChrj 

117 10; 
lillen der .Be-

Sine Requisition des ~ampfers "Solglimt W durch die ehe­
malige norwegische Regierung sei rechtsungUltig. ~ie norwegi­
sche Requisitionsverordnung vom 18.Mai 1940 mUsse schon des­
halo, weil eine nicht anerkannte Regierung sie erlassen habe, 
als ungUltig betrachtet werden, abgesehen davon, daß die Vor­
aussetzungen, von denen die norwegische verfassung den .rlaß 
eines üesetzes abhängig mache, bei dieser verordnung nich' 
beaChtet worden seien. Aber auch der Requisitionsakt sei 
rechtsungUltig und ebenso WirkungslOS wie Maßnahmen jeder an­
deren Scheinregierung, da die königlich norwegische Regierung 
völkerrechtlich nicht meh& bestehe. Allenfalls könnte die He-

_... ---------
quisition des Schiffes durch die ehemalige norwegische Regie-
rung als Autbringung im Sinne des Prisenrechts angesehen wer­
den. ~ie Aufbringung des Dampfers "Solglimt" durch deutsche 
Seestreitkräfte wUrde dann eine Heprise darstellen, die zur 
Freigabe des Schiffes nach Art. 53 PO fUhren mUßte. 

Aus einer bereederung des Schiffes durch die ~orwegiWl 
Shipping ~ ~rade Mission könne auch nicht gefOlgert werden, 
daß feindselige unterstUtzung im Sinne des Art.38 Ziff.3 PO 
vorliege. 

Zunächst be~tänden keinerlei organisatorische ßeziehungen 
zwischen dem genannten unternehmen und einer feindlichen He­
gierung. ~~ britische liegierung sei an dem Unternehmen Uber­
haupt nicht beteiligt. ~1ne .Beteiligung von Mitgliedern der 
ehemaligen norwegischen ~egierung könne duroh Aussagen des 
~apitäns allein nicht bewiesen werden, sei Uberdies rechtlich 

, 
bedeutungSlOS, du diese Begierung vom ~eut5chen heich nicht 
mehr anerkannt werde. Soweit Mitglieder der ehemaligen norwe­
gischen Regierung an der ~orwegiun Shipping • Trade Kission 
etwa bcte11ig~ aeian, hanäeltea ~~e lealgllcn als ~riva~p~rso­
notl. D&~ ~n"'t.:l'.o.ellluoü fjliill l.a.ü,ct! .5".r ;ll~h'~ 1m ~n"'e;cliiIssG Qesr iaina­
mäohte, sonaern im Interesse der norwegisohen ~igentUmer ge­
grUndet worden, die keine ~öglichkelt hätten, mit ihren in 
Ubersee befindlichen Schiffen in Ve.rbindung zu treten. 

Auch -
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Auch sonst sei keiner der ~atbestände des Art. 38 Ziff.3 
PO ertUllt. üaß das Schitt von der 'britischen ~.gierung ge­
char~.ert worden sei, habe der iieiahskommissar selber niaht 
behauptet. Das Schitt habe ferner weder unter britischem Be. 
tehl noch unter britischer Kont~olle gestanden. ~ine Unter­
stellung unter dßn betehl oder die Kentrolle der britischen 
Regierung könne zunächst nicht aue der ~equisit1oD des Schit· 
tes gefolgert werden, weil die' reQu~ierten l:)ohitte, wie die 
norwegische ßequilitionsverordnung ergebe, nioht der briti­
schen Regierung, sondern e1nem n.orwegischen l:)chi:ffahrtsdirek­
tor unterstellt würden. Es genUge aber auch nicht, weM.nach­
gewiesen werde, daS britische Seestreitkräfte das Schitt auf 
seinen Fahrten regelmässig kontrolliert hätten. ~iner solchen 
Kontrolle unterliege jedes :::ichi'tf, das britischen ~'lottenein" 
heiten auf See begegne; das sei jedoch keine Kontrolle im ~inne 

des Art. 38 Ziff. 3 po. Endlich k~nne die Ausstellung eines 
~hip warrant und die Ubernahme der vorAus~tellung eines sol­
chen von der Heederei des betreffenden Schiffes einzugehenden 
Verpflichtungen nicht als beweis datUr angesehen werden, daß 

'das Schiff sich unter die Kontrolle der britischen tichittahrts­
behörde begeben habe. ~er ~hip warrant werde nur zu dem ~weck 
ausgestellt, um das tichi!t vor pr1senrechtl1chen Anhaltungen 
und beschlagnahmen durc.h br-itische .8ehBrden und :::»eestre1tkrätte 
tunliehst zu }ewahren und um ihm die ~eilnahme an allen ~r-

. leichterungen zu sichern, die dem unter britischer Kontrolle 
stehenden Handelsschiffsverkehr nach ~öglichkeit gegeben wUr-

-> den. Ver tihip warrant diene also lediglich dem ~nteresse der 
"/ 

• 

neutralen Schiffahrt, nicht aber dem ~nteresse der britischen 
~' -

hegierung. Der britische Scpiffahrtsminister habe in seiner 
Hede vom 30. Juli 1940 gerade die neutr~en Reedere1en uufge­
tordert, in ihrem eigenen Interesse Sh1p warrants zu beantragen, 
um Schwierigkeiten und Verzögerungen auf den Reisen ihrer 
Schift~ zu vermeiden. Deshalb hätten sich auch schwedische 
~d schweizerische Schitfahrtsunternehmer vereohiedentlich 
genötigt g~s~hon, Vdrpt11ch~~b~rklä~ungen zur ~rlangung von 
Sh1p warrants Z~ unterzeichnen. Gleichwohl werde man nicht 

be-

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



" - B -

britischen WirtschaftskriegfUhr~ng ~nbedenklich ist oder 
nicht. Fällt die ~ntscheid~g z~stimmend aus, so wird der An­
trag von dec britischen Vertret~ng, bei der er gestellt wor-­
den ist, mit Genehmig~ngsvermerk ~nd Siegel versehen. Das so 
z~stande gekommene ~avicert deckt dann die Ware~ fUr die es 
ausgestellt ist. Hut dus Sch~ff nur UUte.L' an .Bord, die durch 
~avicerts gedeckt sind', so kunn fUr dus gunze Schiff ein 
Schif!snavicert beantrugt und ausgestellt werden. 

Schon das !:.inzelnavicert gibt dem lnhaber eine I..iewähr fUr 

wesentliche ~rleichterungen bei der ~ontrollierung des Schiffes 
auf hoher See wie bei dem etwa notwendig, werdenden Anlaufen 
eines britischen Kontrollhufens. Es dient aber uuch sehr wich-

, • t,. ,. 

tigen britischen Interessen. lJenn bereits bei der PrUfung des 
Antr~gs auf Ausstellung eines ~uvicerts könuen die damit be­
faßten britischen ßehörden sich wertvolle Kenntnisse titer 
Zweck und Ziel der jeweils bevorstehenden ~inzelreise ver­
schaffen. In verstärktem Maße trifft dies bei dem Schiffsna­
vicert Z~. Es hat pr:....ktisch die Viirkung eines Geleitselleins, 
der dazu bestimmt ist, das Schiff sicher d~rch die britische 
Banr~utkontrolle zu fUhren. A~ßerdem huben die britischen Be­
hörden die Möglichkeit, ihre VorprUfung nunmehr auf die Gesamt­
ladung des Schiffes zu erstrecken. ,Die weitere PrUfWlg auf 
hoher See oder 1m Kontrollhafen braucht dann nur noch fest­
zustellen,_ob ~as Schiff und seine gesamte Ladung durch Nu­
vicerts gedeckt sind. FUr die britische Kriegsflotte bedeutet 

-, ' 

das aber eine fUhlbare J:!.ntlast~ns,i denn dus anhClltende Kriegs-
schiff wird sehr ,bald fUr weitere ~~gaben wieder frei. 

Indessen stand es zunächst im ,ßelieLen der Reedereien, 
derarti6e ~av1certs (~inzel-und SChiffsnavicerts) nur fUr eines 
oder einige ihrer 5chiffe a~sstellen ~~ lassen, mit anderen 
Schilfen jedoch Reisen ohne ~avicerts ausz~!Uhren, wenn sie es 
in Kaut nuhmen"sich den mit den Uberwachungsmaßnahmen der 
britischen Seestreitkräfte z~~am~enhängenden Unbe~~emliohke1· 
ten und Reiseverzögerungen ~~sz~setzen und sich gegebenenfallS 
auch mit dem Risiko einer ~!ul'ingung abzufinden • .Auf dielsl 
Weise war es möglich, duß eine Reederei diejenigen ihrer 

§.shift; 
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Schiffe, die von den britischen Eehörden nicht mittels des 
Navicert-Systems kontrollie.J:'t wurden, auch zu Fahrten ein­
setzen konnte, die'nicht durohaus den britischen Interessen 
entsprachen. Um das fUr die Zukunft unmöglich zu machen und 
um zugleich die nlchtbritische Schiffahrt noch mehr als bis­
her zum Vorteil der britischen Kriegswirtschatt auszunutzen, 
erschien das bisherige Navicert-System nicht ausreiohende Mit 
Wirkung vom 1.August 1940 wurde daher auf Grund der Order in 
Council vom 31.Juli 1940 - Statutory Rules and Orders 1940 
~r. 1436 - die von der britischen Regierung verhängte Han­
delssperre erheblich verschärft o ~s mUssen nunmehr alle Schif­
te, welche die fUr das Deutsche Reich und fUr Italien wich­
tigen Houten befahren, Schiti'snavicerts haben, wenn sie sich 
nicht der befuhr der ,Aufbringung aussetzen wollen. Hiermit 
hängt eng zusammen die zU8leich erfolgte ~intUhrung der so­
genannten Ship warrants {Schiffspässe)o 

Das Ship-warrant-System bringt den nichtbritischen Ree­
dern, um sie fUr den Anschluß an dieses System zu gewinnen, 
zwar sehr bedeutsame Vorteile und VergUnstigungen. Denn der 
Eesitz eines Ship warrant gewährleistet ohne weiteres die 
allgemei~ Zulassung des Schiffes zu allen ~inrichtungen, die 
fUr die britischen Schiffe geschaffen sind, wie Kaianlugen, 

. Lagerhäuser, i:.inrichtungen ftir die tl'bel'nahme von Kohlen, fUr 
die Al.lsfUhrung von Reparaturen usw •. Auf del' anderen Seite 
haben aber die Reedereien, welche di~ i..usstellung eines 
~h1p warrant beantra~en, sehr weitgehende Verpflichtungen zu 
Ubernehmen. Sie huben sich fUr alle ihre Schiffe hinsichtlich 
der auf den ~ngegebenen Routen zu unternehmenden Reisen dem 
Navicert-System zu unterwerfen und dadurch sicherzustellen, 
daß keines ihrer Schiffe noch zu ~ahrten im Interesse des Fein­
des benutzt wird. Entsprechende Verpflichtungserklärungen 
haben sie durch Unterzeichnung des oben erwähnten amtlichen 
Formulars ousdrUcklich abzugeben. Im einzelnen enthält das 
Formular ,E,rkl erungen folgenden Inhul ts: Nach Zift 0 1 und 2 

haben sich die &ltragsteller zu verpflichten, ihre Schiffe 
ohne britisches Schiftsnavlcert uuf bestimmten Routen nicht 
in Fahrt zu setzen, es sei denn, daß das britische Schiff-

fahrtsministeriu~ ............... ..-.-----.......... .------
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fahrtsministerium fUr einzelne ihrer Schifte e1ne Ausnahme 
gestattet hat. Ziff. 3 enthält den Antrag aut AUsstellung 
eines Ship warrant, der das Schiff zur ~eilnahme an allen ~r­
leichtei'ungen ermächtigt, die dem unter britischer Kontrolle 
stehenden Handelsschiffsverkehr nach Mög11chkeit gegeben 
werden. ~ugleich verpflichten sich die Antragsteller, auf 
Verlangen alle ~inzelheiten betreffend Heiseroute und Ladung 
ihrer Schiffe mitzuteilen. ~ach Ziff. 4 Ubern~t die Reedercl 
,die Verpflichtung, dem britischen Sohiffahrtsministerium An­
lzeige zu machen, wenn sie etwa Schiffe neu erwerben, in Zeit­, 
charter oder Äontrolle nehmen sollte. 

Reedereien, die nicht bereit sind, durch Beantragung von 
Ship warrants sich dem Navicert-System völlig zu unterstellen, 
mUssen damit rechnen, daß sie in britiSChen Häfen l' Ur ihre 
Schiffe keine Kohle un~. k~in. Ö~ me~ ~:r~alten und daß ihnen 
dort auch die ~öglichkeit., 5chittJJ~~p,al:aturen vorzunehmen, 

,. ' .. { " I.,' ' 

verweigert wird. tiber diese .~edeutung d.~.r ,b;infUhrung der Sh1p 
warrants hat sich der britische Schiftahrtsminister in seiner 

. vor dem liouse 01' Coaunons sm 3U. Juli '940 gehaltenen Rede un­
mißverständlich wie folgt geäUßert: "It is not reasonable 
that these tac11ities~hould continue to be treely available 
to shipowners who do not render commensurate service in return, 
er those who fail to sutlsfy .tiia 114aj esty' s, Governmen~ .that they 
will refrain 1'~om garrying on trade which would,be .inju.rious . - ' . . . . '.' . 

to the Allled war ettort." Der bri~.;l.sche Minister fUgt noch 
, J • , 

hinzu, daß der :besitz eines Sc.hitJ~~vi.~erts nunmepr fUr jede 
Reise, auf welche da~. i'4avlcert-5yst.,~; Uberhaupt Anwendung fin­
de, erforderlich sein werde •. t1b.e~. ,~ie. ~ragweite def Verpflich­
tungserklärung gibt ferner auch ein,Artikel der ~i~es Auf­
schluß, der am 1. riugust 1940. e;rsch1enen 1st und die. damals ein­
gefUhrten Verschärfungen der. bri~isohen Handelssperre behan­
delt. In diesem Art.ikel (im ~8ZUß und in Ubersetzung wieder­
gegeben bei bruns a.s.ü. S.44) heißt es sm Schl~a: "li will 
not be poss1ble for some vessela of a l1ne to run w1th passes 
und some to try to evade the blockade. Failure to observe the 
undertaking entered 1nto will render the offending ship 11able 
to se1zure, aud all ships of the same 11ne liuble to be 
prevented from trad1ng." 

Es --
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Es ist nach dem eben Gesagten der BerufungsfUhrerin al­

lerdings zuzugeben, daß der Ship warrant auch im Interesse 
40s Sohiffes ausgestellt wird, damit diesem von den britisohen 
Behörden und Seestreitkräften nicht nur keine Schwierigkeiten 
gemaCht, sondern sogar gewisse Verglinstigungen gewährt werden. 
In der ~auptsache stellt sich die ~infUhrung der Ship'warrants 
aber als eine Kriegswirtschaftsmaßnuhme dar, die den ausgespro­
ohenen ~weck hat, die Schiftahrt, die noch nicht in bri t.ischer 
Hand ist, in einem tunliehst weiten Umfange unter britische 
Kontrolle zu bringen. Dabei handelt es sich nutUrlich nicht 
darum, die AusUbung solcher Kontroll-und Uberwachungsmaßnahmen 
sicherzustellen, die von den ~eestreitkräften der KriegfUhren­
den regelmässig gegenUber allen Sohiffen, die ihnen begegnen, 
angewendet werden und die lediglich auf der fatsache beruhen, 
daß jene Seestreitkräfte in gewissen ~eereste1len patrouillie­
ren. ~ie Kontrolle, die mit der ~infUhrung der ~hip warrants 
erreioht werden soll, ist gänzlich anderer Art. Sie bezweokt 
nioht die mit militärisohen kitteln zu erzwingende Verhinderung 
einer einzelnen Heise, sondern die planmäßige Unterstellung 
des gesamten Schiffsverkehrs eine~ Reederei unter die briti­
sche AufSicht, durch die gerade die Anwendung militärischer 
Machtmittel im ~~nzeltalle ganz oder teilweise entbehrlioh 
gemacht werden soll. Sie soll den britischen behörden bei 
Schiften einer Reederei, die sich dem ~hip-warrant-System 
angeschlossen hat, ~ie Möglichkeit gewähren, jede Fahrt schon 
im voraus daraufhin zu prUfen, ob sie im Hinblick auf die 
~läne und Ziele der eigenen KriegfUhrung' und Kriegswirtschaft 
bedenklich oder unbedenklich oder etwa sogar nUtzlich ist, 
und dumit mußgeblichen J::;influß auf das Programm der b'ahrten 
dieser Schiffe zu nehmen. J::;ine Kontrolle solcher Art ~at aber 
die bestimmung des Art. 38 Ziff. 3 PO jedenfalls im Auge. Ein 
Schiff, das ihr unterworfen ist, fördert und erleichtert ge­
rade dadurch die militärische und wirtschaftliche KriegfUh­
rung der feindlichen Hegierung und leistet, vorbehaltlich 
ganz besonde.rer Umstände im .c.inzeltalle, fe indselige unter­
stUtzung. 
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2. Für den Dampfer ·Solglimt- 1st, was die BerufungsfUh­
rerin auch nicht bestreitet, von dem britisohen Soh1ttahrts­
minister um 2u. August 1940 ein Sb1p warxant ausgestellt wor­
den, der sich bei den Akten befindet und in dem gesagt ist: 
"~his Warrant ••••• certities that an undertaking hus been 
given by the uwners, Managers, ~ime Charterers and accordingly 
the vesael shall huve aocess to availuble cnmmerc1al shippi~ 
tac1l1t1es under br1tish ~ontxol.· Auf die übernuhme der mit -:der ~sstellung eines Ship warrant fUr die Reederei verbunde-

j nen besonderen und weitgehenden Verpflichtu.pgen nimmt clieUr­
kunde also uusdrUcklich Bezug. Ler lJampfer "Solglimt· ist da­
her ebenso wie die anderen von der ~orwegian Shipping & ~rade 
k1ssion bereederten Schiffe im Sinne des Art. '8 Zili., PO 

__ der Kontrolle der britischen .Regierung unterstellt worden. 

ir hut damit feindselige UnterstUtzung geleistet. 
3. »esondere Umstände, die etwa eine andere beurteilung 

rechtfertigen ~önnten, liegen nicht vor. 1m Gegenteil: Die 
~orwegian Shipping ~ irade MiSsion hat unbestritten ihren Sitz 
in London. Sie bezeichnet sich, wie aus dem Aufdruok auf den 
von ihr verwendeten briefbogen hervorgeht, als -Establisbed 
by autbority of the ~oyal ~orwegian ~overnment·. Welche Per­
sönlichkeiten bei ihrer GrUndung beteiligt gewesen sind und 
welche Bechtsform sie hat, 1st ohne Belang. Jedenfalls geht 
die GrUndung auf eine Initiative der ehemaligen königlich 
norwegischen Regierung zurUck und hat offenbar den Zweck, 
den' dem Zugriff der deutschen Seestreitkräfte entgangenen 
Teil der norwegischen liandelsflotte tunlichst restlos der 
Kr1egsversorgung Großbritanniens und seiner Verbündeten 
dienstbar zu machen. Schließlioh ist auch zu beachten, daß 
der tUr den .1Jampfer "Solglimt" ausgestell te Ship warrant keine 
Beschränkung aut eine bestimmte Geltungsdauer enthält und daß 
das Schiff in ihm als "Allied,,,'(8ssel" bezeichnet wird. 

Alle diese ~atsacheri geben den ~erpflichtungen, welche 
die ~orwegian Shipping & Trude Mission dem britischen tichiff­
fahrtsministerium gegenUber eingegangen ist, eine ~ragweite, 
die noch Uber diejenige hinausgeht, die nach den ~arlegungen 
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unter 1 einer Unterwerfung unter das Sh1p-warrant-System 
sonst zukommt. 1st schon auf Ur~nd der Verpflichtungserklä-
rungen, die vor Ausstellung eines Ship W8.l'l'ant abgegeben wer-
den mUssen, das britische Schiffahrtsministerium in der Lage, 
zum mindesten jede ihm nicht genehme ~eise der von dem An-

t 

tragsteller bereedertenSchiffe zu verhindern, so haben die 
besonderen Verhältnisse unter denen die Verpflichtungen im 
vorliegenden .falle übernommen worden sind, prc.ktisch die "01-
ge, daß die Schiffe der ~orwegian Shipping ~ ~rade Mission 
nur noch Heisen unternehmen können, die dem unmittelbaren 
oder wenigstens dem mittelburen britischen interesse dienen. 
~ie ~ontrolle der britischen Hegierung hat hier also solche 
,'ormen angenommen, daß die von der .. ~orwegian Shipping & ~rade 

Mission bereederten und in Fahrt gesetzten Schifte nahezu un­
beschränkt der britischen Kriegswirtschaft zur Verfügung ste­
hen, ~.~ sie nicht soga," als in die britische Handelsflotte 
eingegliedert anzusehen sind. 

4. Ob die ~igentUmerin des Schiffes von der Ubernahme 
der Bereederung durch die Norwegian SChipping & ~rade Mission 
und von den seitens dieser Organisation gegentiber der briti­
schen Regierung eingegangenen Verpflichtungen Kenntnis gehabt 
hat oder o~ di~ Unterstellung des Schiffes unter die Kontrolle 
der britischen rteöierung, wie die berufungstUhrerin behauptet, 
sogur gegen ihren ~illen erfolgt ist, hut rechtlich keine 
~edeutung. ~ach ~t.38 Zi!f.3 ~O ist feindselige UnterstUtzung 
schon dunn gegeben, wenn objektiv der dort vorgesehene gesetz­
liche ~atbestand erfüllt ist. bubjektive vesichtspunkte, die 
von dem Nehmestaat regelmäßig auch 'n~r schwer nachgeprüft wer­
den könnten, sind nicht zu beachten.:.Das ergibt sich nicht 
nur a\ls dem Sinn der. angefUhrt'~n he~t'1mmung,t sondern auch 
aus ihrem lortluut. Denn nur in dem letzten der im Art.38 pa 
enthult·enen aechs ~atbestände der feindseligen unterstUtzung 
1st-das wissen des ~igentUmers, des Charterers oder des Ka­
pitäns um die tatsächliche werwandung des tichitfes ausdrUck­
liah zum· notwendigen ~atbestandsmerkmal erhoben worden, bei 
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den anderen ~atbeständen dagegen nichto Ubrigens berUck­
sicbtigt auch die Londoner Seekriegsrechtsdeklaration von 
1909 das subjektive ~oment nur bei dem der Ziffer 6 des 
Art 0 38 PO entsprechenden ~atbestand ihres Art. 45 Abs. 1 

Ziffo 20 

Untec die~en Umständen bedarf es keines ~ingehens auf 
die AusfUhrungen der herufungsfUhrerin Uber die v~lkerrecht­
liehe Stellung der ~hemaligen k~niglich norwegischen Hegie­
rung, Uber die RechtsgUltigkeit der norwegischen Requisi­
tionsverordnung vom 180Mai 1940 und Ubec die Rechtswirksam­
keit der auf ~rund dieser Verordnung, insbesondere auch ge­
genUber dem Dampfer "Solglimt-, getroffenen Maßnahmen sowie 
keines ~ingehens auf die an diese AusfUhrungen geknUpften 
rechtlichen ~rwägungeno 

1110 Das Walfangmuttersch1ff "Solglimt" unterliegt da­
her nach Arto 40 PO !eßen feindseliger Unte~tUtzung der 
Aufbringung und Einziehung. Daraus folgt, daß die ~ntscheidun8 
dQS Prisenhofs äamburg zu bestätigen und die dagegen ein~ 
gelegte berufung der Eigentümerfirma zurückzuweisen ist .. 

kriege Klostermann Kraske 

Pfeiffer Wolft 
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